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Einleitung

§ 1 Problemstellung und Gang der Untersuchung

Kann die KEF, die Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten, wie sie seit 1997 mit vollem Namen heißt, gestützt
auf eigene grundrechtlich geschützte Positionen Verfassungsbeschwerde erheben,
wenn die Länder bei einer Festsetzung der Höhe der Rundfunkgebühr von dem
Gebührenvorschlag der KEF verfassungswidrig abweichen oder Regelungen über
das Gebührenfestsetzungsverfahren mit der Verfassung nicht zu vereinbaren
sind?

Daß dies keineswegs eine nur theoretisch bedeutsame Fragestellung ist, hat
sich in der jüngeren Vergangenheit bei der praktischen Anwendung des gegen-
wärtigen und maßgeblich durch das am 22. Februar 1994 ergangene grundle-
gende Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 90, 60) beeinflußten drei-
stufigen Festsetzungsverfahrens aus Bedarfsanmeldungen der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten, fachlicher Überprüfung und Ermittlung durch die KEF
sowie abschließender Gebührenfestsetzung durch die für rundfunkfinanzierungs-
rechtliche Regelungen zuständigen Länder gezeigt. Denn als diese zum 1. April
2005 eine Anpassung der Verfahrensregelungen vornahmen und insbesondere
eine Rundfunkgebühr festsetzten, die hinter dem zurückblieb, was die KEF auf
der zweiten Verfahrensstufe in ihrem 14. Bericht als notwendig angesehen hatte,
blieb in der Praxis zunächst offen, ob die zumindest zeit- und teilweise zögern-
den Akteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich verfassungsgericht-
lichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen würden, um das ihrer Meinung nach
mit dem Grundrecht der Rundfunkfreiheit nicht zu vereinbarende Vorgehen der
Länder durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Zwar wurden
letztlich Verfassungsbeschwerden erhoben, die zu dem das genannte grund-
legende Judikat aus dem Jahr 1994 bestätigenden und fortentwickelnden Urteil
des Bundesverfassungsgerichts vom 11. September 2007 (BVerfGE 119, 181),
mit dem diese erfolgte Gebührenfestsetzung durch die Länder für verfassungs-
widrig erklärt wurde, geführt haben.

Dennoch bleibt die Frage von großem rundfunkverfassungsrechtlichem Inte-
resse, ob nicht auch die KEF ihre Stellung in dem Verfahren der Festsetzung der
Höhe der Rundfunkgebühr unter Einschluß des Gewichts, das bestimmten ihrer
Voten von Verfassungs wegen zukommt, verteidigen können muß, genauer: ob
ihr nicht (auch) verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz zusteht – und zwar nicht
aus rechtspolitischen Opportunitätserwägungen, sondern eo ipso aus der Verfas-



sung folgend, der schließlich keineswegs „alles Gute, Wahre, Schöne“ interpre-
tativ abgewonnen werden kann.1 Dabei ist ebenfalls von Interesse, ob Verteidi-
gungsmaßnahmen der KEF gerade auch ohne oder gar gegen den Willen der Ak-
teure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur Verfügung stehen. Hierauf und
auf damit im Zusammenhang stehende Rechtsfragen, die das Bundesverfassungs-
gericht nicht selten offenlassen konnte, Antworten zu finden und also sowohl die
verfassungsrechtliche als auch die verfassungsprozessuale Stellung der KEF in
dem gegenwärtig bestehenden und wie die existierende duale Rundfunkordnung
einschließlich der geregelten Finanzierungsmodalitäten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zugrunde zu legenden Gebührenfestsetzungsverfahren einer gründ-
lichen Analyse zu unterziehen, das soll mit der vorliegenden Untersuchung ver-
sucht werden.2 Eine derartige Erörterung wurde, soweit ersichtlich, jedenfalls zu
den hier aufgeworfenen spezifischen Fragen noch nicht explizit und eingehend
vorgenommen.3

Hiesige Untersuchung gliedert sich in drei Teile: Im ersten wird die historische
Entwicklung der Rundfunkfinanzierung mit besonderem Augenmerk auf Fragen
der Gebührenfestsetzung bis hin zu dem nunmehr geltenden Verfahren, das sei-
nerseits im einzelnen darzustellen ist, behandelt. Nachdem diese historischen und
rechtstatsächlichen Grundlagen gelegt sind, wird im zweiten Teil der verfassungs-
rechtliche Hintergrund des dabei auch konkret zu würdigenden gegenwärtigen
Finanzierungssystems des öffentlich-rechtlichen Rundfunks herausgearbeitet, wo-
bei insofern und ohnedies im Rahmen der gesamten Untersuchung die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, soweit vertretbar, Basis der Argumentation
ist, weil deren Bedeutung für die Praxis und also eine rechtswissenschaftliche
Untersuchung mit möglichst praktischem Nutzen nicht zu negieren ist. Dabei ist
die verfassungsrechtliche Fundierung des bestehenden Gebührenfestsetzungsver-
fahrens zu belegen, das durch die Einschaltung eines gleichermaßen von Staat
und Rundfunk unabhängigen und aus Sachverständigen zusammengesetzten
Fachgremiums wie der KEF die Sicherstellung der beiden insofern von Verfas-
sungs wegen zu beachtenden Ziele der exakt bedarfsgerechten Finanzierung des

28 Einleitung

1 Dies betont mit Recht Schmidt-Husson, Deutsche Welle, S. 96 f., 172 f. (Zitat auf
S. 172).

2 Trotz der friedensstiftenden Funktion gerade auch des jüngsten bundesverfassungs-
gerichtlichen Urteils vom 11. September 2007, die etwa Schellhaaß, Begrüßung, S. 9
(9), jedenfalls für die Praxis grundsätzlich zu konzedieren ist, kann somit ein Bedarf für
die Klärung der hier zu erörternden Fragen keineswegs in Abrede gestellt werden.

3 Verfassungsprozessualen Rechtsschutz der KEF durch Erhebung einer Verfassungs-
beschwerde erwähnen am Rande Knothe/Bialek, AfP 1996, 115 (117). Die in diesem
Zusammenhang im dritten Teil der Untersuchung zu beantwortende Frage, ob die KEF
grundrechtlichen Schutz genießt, wird allenfalls durch vage Andeutungen gestreift bei
Lehment, ZUM 1994, 617 (623 f.); Goerlich, in: Hahn/Vesting (Hrsg.), Rundfunkrecht,
§ 4 RFinStV, Rn. 1; Goerlich, in: Hahn/Vesting (Hrsg.), Rundfunkrecht, § 4 RFinStV,
Rn. 9; Goerlich, in: Hahn/Vesting (Hrsg.), Rundfunkrecht, § 5a RFinStV, Rn. 7; Goer-
lich, in: Hahn/Vesting (Hrsg.), Rundfunkrecht, § 6 RFinStV, Rn. 2 f.



öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dabei des wirksamen Ausschlusses verfas-
sungswidriger staatlicher Ingerenzmöglichkeiten bezweckt. Im dritten Teil der
Untersuchung, an den sich für diese insgesamt eine Zusammenfassung in Thesen
anschließt, ist sodann auf der Grundlage der in den beiden vorherigen Teilen ge-
leisteten Vorarbeiten sowie von gründlich herauszuarbeitenden verfassungsrecht-
lichen Vorgaben für das sich als einschlägig erweisende Problem der Grund-
rechtsfähigkeit überindividueller Gebilde die verfassungsrechtliche und verfas-
sungsprozessuale Stellung der KEF im einzelnen zu untersuchen.

Neben der materiell- und prozeßrechtlichen Konzentration auf das (zumal:
Bundes-)Verfassungsrecht sind schon mit Blick auf den Umfang der vorliegen-
den Untersuchung a priori weitere thematische Einschränkungen vorzunehmen:
Mag das nationale Rundfunkrecht inzwischen nicht mehr nur verfassungsimpräg-
niert sein, sondern auch in erheblichem Umfang durch das Recht der Europäi-
schen Union beeinflußt sein, so ist dieses doch prinzipiell auszuklammern. Das
schließt nicht aus, daß Regelungen zu behandeln sind, die Emanationen europa-
rechtlicher Implikationen sind wie solche der zum 1. Juni 2009 in Kraft getrete-
nen rundfunkstaatsvertraglichen Änderungen,4 die das Dutzend solcher Anpas-
sungsregelwerke komplettiert haben.5 Indes erfolgen keine dezidiert europarecht-
lichen Würdigungen.6 Auch auf rechtsvergleichende Hinweise wird verzichtet,
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4 Diese dienen in weitem Umfang der Umsetzung von Zusagen der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der Europäischen Kommission, die diese als Voraussetzung für
die Einstellung eines Vertragsverletzungsverfahrens verlangt hat, das sie eingeleitet
hatte, weil sie Regelungen der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier-
zulande als nach europäischem Beihilferecht unzureichend angesehen hatte; vgl. hierzu
zusammenfassend nur Bensinger/Sokoll, EU-Vorgaben, S. 6 ff.; vgl. in diesem Zusam-
menhang sowie ergänzend auch allgemein zu derartigen europarechtlichen Einflüssen
auf das nationale Rundfunkrecht ferner Holzer, ZUM 1996, 274 (275 ff.); Frey, ZUM
1999, 528 (528 ff.); Eberle, AfP 2001, 477 (477 ff.); Koenig/Kühling, ZUM 2001, 537
(537 ff.); Luedtke/Schmittmann, AfP 2001, 373 (373 ff.); Gersdorf, Rundfunkrecht,
Rn. 532 ff.; Selmayr/Kamann, K&R 2004, 49 (49 ff.); Dörr, MP 2005, 333 (333 ff.);
Schipanski, K&R 2006, 217 (217 ff.); Streinz, Rundfunk, S. 59 (59 ff.); Krausnick,
ZUM 2007, 806 (806 ff.); R. Conrad, FS Raff, S. 113 (117); Holzer, FS Raff, S. 119
(119 f.); Knies, Einführung, S. 1 (6); Langenfeld, Rundfunkordnung, S. 79 (83 ff.);
Dörr, Regulierungserfordernisse, S. 117 (121 ff.); Schellhaaß, Konsequenzen, S. 17
(19 ff.); Antoniadis, Konsequenzen, S. 37 (39 ff.); Wiedemann, Konsequenzen, S. 45
(47 ff.); Stadelmaier, Konsequenzen, S. 89 (92 ff.); Gundel, ZUM 2008, 758 (758 ff.);
Stadelmaier, promedia 2008, Heft Nr. 3, S. 4 (5).

5 Ein weiteres europarechtlich veranlaßtes Änderungswerk ist der 13. RÄndStV. Ein
14., mit dem das Jugendmedienschutzrecht geändert werden sollte, scheiterte 2010. Mit
dem 15. RÄndStV soll ab 2013 die Rundfunkgebühr durch einen Rundfunkbeitrag er-
setzt werden.

6 Das nationale Rundfunkrecht wird auch durch das Europarecht im weiteren Sinne
beeinflußt, das nicht nur aus dem Recht der Europäischen Union besteht, sondern
gleichfalls das auf der Ebene des Europarats namentlich in Gestalt der Europäischen
Menschenrechtskonvention existierende erfaßt; vgl. zu diesen Implikationen exem-
plarisch Gersdorf, Rundfunkrecht, Rn. 597 ff.; E. Klein, Rechtsgarantie, S. 11 (11 ff.);
Langenfeld, Rundfunkordnung, S. 79 (79 ff.); Michel, ARD-JB [20]08, 437; Wiede-
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